
 

 

!Syntaxfehler, )  

Presseinformation 

Friseurbesuch mit Selbsttest vor Ort möglich 
 
Handwerkskammer Freiburg erfreut über Rechtssicherheit 
 
Freiburg. Die Landesregierung hat die Vorgaben für Anbieter von 

Dienstleistungen, für deren Inanspruchnahme in Landkreisen mit einer 7-

Tage-Inzidenz über 100 ein tagesaktueller COVID-19-Test notwendig ist, zu 

Wochenbeginn konkretisiert. Durch die neue Verordnung ist klar, dass 

Kunden bei Friseuren und anderen geöffneten Betrieben des 5 

Dienstleistungsgewerbes vor Ort Laientests durchführen und eine 

Bestätigung des Handwerkers erhalten können. „Damit besteht nun 

Rechtssicherheit, welche Tests genutzt werden können“, zeigt sich Johannes 

Ullrich, Präsident der Handwerkskammer Freiburg, erfreut. „Das ist für 

Betriebe und Kunden eine deutliche Erleichterung.“ 10 

 

Klar ist nun: Ein für Laien zugelassener Selbsttest, der vor Ort im Salon von den 

Kunden selbst durchgeführt werden kann, genügt. Die Testung muss allerdings 

von einem geeigneten Dritten beaufsichtigt und bescheinigt werden. Das kann 

auch eine entsprechend geeignete im Salon beschäftigte Person sein. Zu 15 

beachten ist, dass der Test im Rahmen der Inanspruchnahme der 

Dienstleistung durchgeführt werden muss. Ein Test beim Friseur ist also nur im 

Rahmen des Friseurbesuchs möglich. Der bescheinigte negative Test gilt für die 

nächsten 24 Stunden auch bei anderen geöffneten Einrichtungen und 

Dienstleistungen. Umgekehrt werden auch Testnachweise von anderen Stellen 20 

wie Unternehmen oder Schulen anerkannt. 

 

„Das Gesundheitsministerium hat auf unser Drängen hin bei diesem Thema 

nachgebessert und bescheinigt damit den geöffneten Dienstleistern des 

Handwerks einen verantwortungsvollen Umgang mit ihren Kunden“, so Ullrich. 25 

Bisher habe es in diesem Bereich deutliche Unklarheiten bei den Vorgaben 

gegeben. „Zudem hat die Landesregierung berücksichtigt, dass es gerade in 

ländlichen Regionen nicht möglich ist, jederzeit und unkompliziert zu den 

kostenfreien Bürgertests zu gelangen. Die Ausweitung der Tests etwa auf 

Friseurbetriebe ist eine große Erleichterung für Kunden und Betriebe.“ 30 

 

Die aktuell deutschlandweit diskutierte und in Baden-Württemberg bereits 

umgesetzte Gleichstellung von vollständig Geimpften mit negativ Getesteten 

begrüßt die Kammer. „Dass der Impfausweis in vielen Lebensbereichen mit 

den Testbescheinigungen gleichgesetzt wird, bedeutet für alle Beteiligten ein 35 

Stück Normalität“, so Ullrich. 
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Aktuelle Informationen zu den Testregelungen:  

https://sozialministerium.baden-

wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/landesregierung-40 

erweitert-testmoeglichkeiten/ 

 

Nachweisformular:  

https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-

sm/intern/downloads/Downloads_Gesundheitsschutz/Corona_SM_Testen_im45 

_Arbeitsumfeld-Dienstleistungen_Nachweis_Formular.pdf 
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